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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Zentralausschuß erLaubt sich, 22 Abzüge der SteLLungnahme 

zum Entwurf des Einkommensteuergesetzes 1988 (ESte 1988) mit 

der Bitte um Kenntnisnahme zu übermitteLn. 

Mit vorzügLicher Hochachtung 

Für den Zentralausschuß: 

eerhard Bock 
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ZENTRALAUSSCHUSS 
BUNDESMINISTERIUM �OR FINANZEN 

A-1015 

Entwurf EINKOMMENSTEUERGESETZ 1988 

S t e L  L u n g n a h  m e 

HImmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
Wien 

Sosehr die Absenkung der Steuersätze aus Gründen der Schaffung 

eines Leistungsorientierten Steuersystems begrüßt werden muß, 

kann aus der Sicht einer verantwortungsbewußten Arbeitnehmer­

vertretung die zur Finanzierung der aus der Senkung der Steuer­

sätze zu erwartenden Mindereinnahmen durch Besteuerung bisher 

aus berechtigten Gründen steuerfreien TeiLe des Bezuges nicht 

zugestimmt werden. Im einzeLnen handeLt es sich um die Aufwands­

entschädigungen, Fahrtkostenzuschüsse, FehLgeLdentschädigungen, 

JubiLäumsgeLder und Reisekosten. 

1. Aufwandsentschädigungen: 

Die Aufwandsentschädigung ist der Ersatz eines dem Bezieher 

einer soLchen ZuLage im Auftrag des Dienstgebers entstandenen 

Aufwandes. Die Aufwandsentschädigungen aus öffentLichen Kassen 

basieren ausnahmsLos auf begründeten Anträgen der betroffenen 

Gruppen und werden vor Genehmigung von den jeweiLigen Ressort­

verantwortLichen im HinbLick auf ihre Berechtigung nach InhaLt 

und Höhe eingehendst geprüft. Sie können daher ihrem Wesen nach 

niemaLs steuerpfLichtiger Bezug sein, da die aLs Aufwandsent­

schädigung bezahLten Beträge den Beziehern zur Deckung von Auf­

wendungen dienen, die in voLLer Höhe Werbungskosten zur Sicherung 

des Einkommens sind. Diese Werbungskosten im EinzeLfaLL nun den 

Finanzämtern nachzuweisen, wäre in HinbLick der dadurch ent­

stehenden unnötigen BeLastungen der Finanzämter für diese, wie 
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für die Betroffenen eine unnötige Schikane, da die Rechtmäßig­

keit der Entschädigung in jedem FaLL von den Organen der Dienst­

behörde überprüft und bestätigt wurde. 

2. FehLgeLdentschädigungen: 

FehLgeLdentschädigungen erhaLten Organe der VerwaLtung, die 

regeLmäßig BargeLdgeschäfte abwickeLn. Für den FaLL auftretender 

FehLgeLder sind diese Organe verpfLichtet, dem Dienstgeber 

Schadensersätze zu Leisten. Ein TeiL dieser Schadensersätze 

kann vom Dienstgeber in Form von pauschaLierten FehLgeLdent­

schädigungen aufgrund gesetzLicher Bestimmungen refundiert 

werden. In der RegeL decken diese pauschaLierten FehLgeLdent­

schädigungen, die aus einer Langjährigen Beobachtung der FehL­

geLdentwickLung in Durchschnittssätzen festgeLegt wurden, seLten 

die tatsächLich auftretenden FehLgeLder. ALs Ersatz entstandener 

Kosten können daher die pauschaLierten FehLgeLdentschädigungen 

niemaLs BestandteiL des steuerpfLichtigen Bezuges sein. 

3. Fahrtkostenzuschüsse: 

Fahrtkostenzuschüsse geLten aLs Ersatz der Aufwendungen für 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durch den Dienstgeber. 

Sie sind steuerrechtLidh Werbungskosten, die zur Sicherung der 

Einkünfte dienen. Im EStG 1988 ist ein Verkehrsabsetzbetrag 

in Höhe von S 4.000,- - vorgesehen, der aLs PauschaLierung der 

absetzbaren Kosten, die durch die Fahrten zwischen Arbeitsstätte 

und Wohnort entstehen, angesehen werden kann. Darüber hinaus 

soLLen nach dem WortLaut des EStG 1988 keine Werbungskosten 

anerkannt werden. Diese den Verkehrsabsetzbetrag übersteigenden 

Fahrtkostenzuschüsse wären dann steuerpfLichtiger TeiL des Bezuges. 

Der ZentraLausschuß verLangt daher, daß die den Verkehrsabsetz­

betrag übersteigenden Beträge aLs Werbungskosten geLtend gemacht 

werden können. 
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4. JubiLäumsgeLder: 

Neben der Besteuerung der vorerwähnten Entschädigungen soLLen 

nach dem WortLaut des EStG 1988 auch JubiLäumsgeLder wie ein 

normaLer Bezug versteuert werden. JubiLäumsgeLder im öffent­

Lichen Dienst aufgrund gesetzLicher Vorschriften sind dem Wesen 

nach ZahLungen des Dienstgebers für über Längere Zeiträume er­

brachte treue DienstLeistungen und haben daher den Charakter 

von Abfertigungen im privatrecht Lichen Bereich. Nachdem die 

im privatrecht Lichen Bereich bezahLten Abfertigungen auch im 

neuen Einkommensteuerrecht steuerfrei gebLieben sind, empfindet 

der ZentraLausschuß die Besteuepung der JubiLäumsgeLder mit 

dem voLLen steuersatz aLs eine ungerechtfertigte Härte, die 

nicht widerspruchsLos hingenommen werden kann. 

5. Vergütungen für Dienstreisen: 

Nach dem Entwurf des EStG 1988 werden in Hinkunft Reisever­

gütungen für InLandsreisen, bei denen keine Nächtigung anfäLLt, 

mit S 240,- - pro Tag und soLche mit Nächtigungen in Höhe von 

S 300, - - pro Tag nicht zu den Einkünften aus nichtseLbständiger 

Arbeit gezähLt. Die Laut RGV bezahLten Reisevergütungen über­

steigen zumindestens ab der Gebührenstufe 3 die Laut EStG vorge­

sehenen Beträge. Das bedeutet in der Praxis, daß die über­

steigenden Beträge zum steueppfLichtigen Einkommen des betroffenen 

Dienstnehmers gehören. Die Reisevergütungen Laut RGV werden in 

periodischen Zeitabständen mit den Vertretepn der Bundesregierung 

den tatsächLichen VephäLtnissen in dep Fremdenverkehrswirtschaft 

angepaßt und entsppechen den Aufwendungen, die ein öffentLich 

Bediensteter bei Vornahme einer Dienstreise zu tragen hat, wobei 

die entsprechende HaushaLtsersparnis in den Ansätzen der R G V  

bereits berücksichtigt ist. 
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Da die öffentLiche VepwaLtung wie auch die Bundespegiepung 

nach den Gpundsätzen dep ?papsamkeit und Rechtmäßigkeit dep 

von ihp gesetzten Maßnahmen zu handeLn hat, kann nicht ange­

nommen wepden, daß die abvephandeLten Reisekostenepsätze mehp 

aLs ein Epsatz dep aufLaufenden Kosten sind. Es ist dahep 

vöLLig unvepständLich, daß dahep TeiLe diesep Reisekostenvep­

gütungen nunmehp zum steueppfLichtigen TeiL des Bezuges gehöpen 

soLLen. Dep ZentpaLausschuß fopdept dahep die Wiedepeinfühpung 

dep bishepigen RegeLung, daß Reisekostenvepgütungen bis zuP 

Höhe dep Ansätze dep dem Bundesbediensteten bezahLten Betpäge 

aLs steuepfpeie Einkünfte zu geLten haben. 

6. Besteuepung dep Übepstunden: 

Nach dem WoptLaut des EStG 1988 soLLen in Hinkunft nup mehp 

die ZuschLäge füp die epsten fünf Übepstunden im Monat im 

Höchstausmaß von 50 % des GpundLohnes steuepfpei sein. Da Übep­

stunden vom Dienstgebep angeopdnet wepden, und in dep RegeL 

eine besondepe BeLastung dep Übepstunden Leistenden bedeuten, 

ist eine Vepsteuepung dep vom Dienstgebep zu bezahLenden Zu­

schLäge vop aLLem, wenn diese Übepstunden fünf Stunden ppo 

Monat übepsteigen, eine nicht zu pechtfeptigende Bestpafung 

dep Betpoffenen und ist dahep abzuLehnen. 

7. Vepsteuepung dep Zinsen bei GehaLtsvopschüssen: 

GehaLtsvopschüsse wupden nach bishepigem Recht aLs Lohnvopaus­

zahLungen betpachtet. Aufgpund diesep ÜbepLegung hat dep 

Fiskus von einep Besteuepung nicht zu zahLendep Zinsen Abstand 

genommen. Nach dep neuen zu epwaptenden RechtsLage soLL�diese 

Zinsen aLs VopteiL aus dem DienstvephäLtnis geLten, und dep Be­

steuepung zu nopmaLen Steuepsätzen untepwoPfen wepden. Im Hin­

bLick dapauf, daß dep Dienstnehmep mit dep Gewähpung von zinsen­

fpeien Bezugsvopschüssen eine soziaLe Maßnahme in seinep Füpsopge­

pfLicht füp seine Apbeitnehmep setzen woLLte, epscheint es dem 
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ZentpaLausschuß gepadezu gpotesk, daß die soziaLe HiLfesteLLung 

des Dienstgebeps dupch Besteuepung dep nicht zu zahLenden 

Zinsen zu einem gpoßen TeiL wiedep aufgehoben wipd. Dep ZentpaL­

ausschuß fopdept dahep, daß auch in Hinkunft diese nicht zu 

zahLenden Zinsen steuepfpei beLassen wepden. 
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